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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten von Hassel, Dr. Geßner und Genossen 
- Drucksache 8/2063 - 

Ratifizierung europäischer Abkommen und Konventionen 

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt — 0.11— 300.14 — hat mit 
Schreiben vom 19. September 1978 die Kleine Anfrage im Ein-
vernehmen mit dem Herrn Bundesminister des Innern, dem 
Herrn Bundesminister der Justiz, dem Herrn Bundesminister für 
Wirtschaft, dem Herrn Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung, dem Herrn Bundesminister für Verkehr und der Frau 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit wie folgt 
beantwortet: 

1. Welche Abkommen und Konventionen des Europrarates hat die 
Bundesregierung bisher nicht unterzeichnet, und welches sind die 
jeweiligen Gründe hierfür? 

1.1 Europäisches Übereinkommen über den Austausch von 
wurden bisher von der Bundesregierung aus den jeweils 
angeführten Gründen nicht gezeichnet: 

1.1 Europäisches Übereinkommen über den ustausch von 
Programmen mit Fernsehfilmen (15. Dezember 1958) : 
Es wurde von der Zeichnung und von der Vorlage zur 
Ratifizierung abgesehen, weil dieses Übereinkommen 
Vermutungen der Rechtsübertragung zugunsten der 
Sendeunternehmen enthält, die in einzelnen Punkten 
mit dem deutschen Urheberrechtsgesetz nicht in Ein-
klang stehen. 

Eine Ratifizierung im jetzigen Zeitpunkt' käme außer-
dem schon deshalb nicht in Betracht, weil das Überein-
kommen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Vorhaben der Bundesregierung steht, eine Regelung 
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des Rechts der Sendeverträge auszuarbeiten. Eine Rati-
fizierung des Übereinkommens würde das Vorhaben 
der Bundesregierung in bestimmten Fragen präjudi-
zieren.  

1.2 Europäisches Übereinkommen über den. Reiseverkehr 
von Jugendlichen mit Sammelpässen zwischen den 
Mitgliedstaaten des Europarats (16. Dezember 1961) : 
Dieses Übereinkommen wurde bisher nicht gezeichnet 
aus Gründen, die in der Antwort der Bundesregierung 
vom 24. Januar 1969 auf die Frage 103 des Abgeord-
neten Bauer (Deutscher Bundestag, V. Wahlperiode, 
S. 1423) aufgeführt wurden und weiterhin gelten. 

1.3 Europäisches Übereinkommen zur Einführung eines 
einheitlichen Gesetzes über  die Schiedsgerichtsbarkeit 
(20. Januar 1966) : Dieses Übereinkommen erscheint 
nicht als Verbesserung gegenüber dem geltenden deut-
schen Recht der Schiedsgerichtsbarkeit. Die Zivilpro-
zeßordnung regelt dieses Gebiet sehr fortschrittlich, 
auch unter Berücksichtigung der weltweiten Genfer 
und New Yorker Übereinkommen zur Schiedsgerichts-
barkeit. Aus deutscher Sicht enthält das Europäische 
Übereinkommen teilweise Bestimmungen, deren Über

-

nahme in das deutsche Recht nur dann gerechtfertigt 
werden könnte, wenn alle wichtigen Staaten dieses 
Übereinkommen ratifizieren würden. 

1.4 Europäisches Übereinkommen über die Übertragung 
von Strafverfolgung (15. Mai 1972): Dieses Überein-
kommen ist unter maßgeblicher deutscher Beteiligung 
erarbeitet worden, so daß aus fachlichen Gründen 
keine Bedenken gegen eine Zeichnung bestehen. Die 
Schaffung der innerstaatlichen Voraussetzungen für 
eine Ratifizierung des Übereinkommens dürften jedoch 
noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Im wesentlichen 
handelt es sich darum, daß für die Fertigstellung der 
Parlamentsvorlage umfangreiche Vorarbeiten erforder-
lich sind. Insbesondere ist festzustellen, ob und ggf. 
welche Erklärungen und Vorbehalte von deutscher 
Seite gemacht werden müssen. Die Zeichnung sollte 
erst zu einem Zeitpunkt vorgenommen werden, zu dem 
eine baldige Ratifizierung abzusehen ist. 

1.5 Europäisches Übereinkommen über soziale Sicherheit 
und seine Zusatzvereinbarung (14. Dezember 1972) : 
Die Zeichnung dieses Übereinkommens und seiner Zu-
satzvereinbarung wurde bis zur Klärung der Frage 
zurückgestellt, ob die nach deutschem Recht (bzw. auch 
in Verbindung mit internationalem Recht) vorgesehene 
Beitragserstattung gegen die Grundsätze des Überein-
kommens verstößt. Der mit der Prüfung dieser Frage 
beauftragte Sachverständigenausschuß hat darüber bis-
her noch nicht an den Lenkungsausschuß des Europa-
rats für Soziale Sicherheit berichtet. 
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1.6 Europäisches Übereinkommen über die Unverjährbar-
keit von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen (25. Januar 1974): Die Zeichnung und 
Ratifizierung dieses Übereinkommens würde eine 
Änderung des Strafgesetzbuchs voraussetzen. Dabei 
ergeben sich vielfältige rechtliche und politische Pro-
bleme, deren Klärung noch nicht abgeschlossen ist. 

1.7 Europäisches Übereinkommen über den sozialen Schutz 
der Landwirte (6. Mai 1974): Dieses Übereinkommen 
konnte bisher noch nicht gezeichnet werden, weil über 
die Ausübung bestimmter, nach diesem Übereinkom-
men möglicher Vorbehalte noch keine abschließende 
Klärung herbeigeführt werden konnte und auch die 
Abstimmung mit den Ländern über die sich auf die 
kultur- und schulpolitischen Verhältnisse beziehenden 
Aspekte des Übereinkommens noch nicht abgeschlos-
sen ist. 

1.8 Europäisches Übereinkommen über die Rechtsstellung 
nichtehelicher Kinder (15. Oktober 1975): Dieses Über-
einkommen wurde bisher von der Bundesregierung 
nicht gezeichnet. In der Bundesrepublik Deutschland 
ist die mit dem Übereinkommen angestrebte Gleich-
stellung der nichtehelichen Kinder bereits aufgrund 
eines Verfassungsauftrags in Artikel 6 Abs. 5 des 
Grundgesetzes durch das Gesetz über die Rechtsstel-
lung der nichtehelichen Kinder vom 19. August 1969 
(BGBl. I S. 1243) erfolgt; das Gesetz ist am 1. Juli 1970 
in Kraft getreten. Die Bundesrepublik Deutschland 
strebt deshalb eine Zeichnung und Ratifizierung des 
Übereinkommens ohne Vorbehalte an. Das setzt jedoch 
die Prüfung der Frage voraus, ob und gegebenenfalls 
inwieweit eine Anpassung des nationalen Rechts an 
das Übereinkommen in Bereichen notwendig ist, die 
für die Frage einer Gleichbehandlung der nichtehe-
lichen Kinder von untergeordneter Bedeutung sind, 
oder ob eine Zeichnung mit einer Interpretationserklä-
rung in Betracht kommt. Die Erörterungen hierüber 
konnten noch nicht abgeschlossen werden. 

1.9 Zusatzprotokoll zum Europäischen Auslieferungsüber-
einkommen (15. Oktober 1975): Das Europäische Aus-
lieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 ,ist 
für die Bundesrepublik Deutschland nach seiner Rati-
fizierung am 1. Januar 1977 in Kraft getreten. Die Prü-
fung der Frage, ob auch das Zusatzprotokoll zum Euro-
päischen Auslieferungsübereinkommen durch die Bun-
desrepublik Deutschland gezeichnet werden wird, ist 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. 

1.10 Europäisches Übereinkommen über die internationalen 
Auswirkungen der Entziehung der Fahrerlaubnis für 
Kraftfahrzeuge (3. Juni 1976): Dieses Übereinkommen 
ist unter maßgeblicher deutscher Beteiligung erarbeitet 
worden und trifft Regelungen, die aus verkehrspoli- 
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tischer Sicht zu befürworten sind. Die Vorbereitung der 
Ratifikation des Übereinkommes ist in Gang. Mit der 
Zeichnung des Übereinkommens und einem Abschluß 
des Ratifikationsverfahrens kann noch in dieser Legis-
laturperiode gerechnet werden. 

1.11 Europäisches Übereinkommen über Produktenhaftung 
bei Körperletzung oder Tötung (27. Januar 1977) : Die 
Bundesregierung hat dieses Übereinkommen noch nicht 
gezeichnet. Die Meinungsbildung innerhalb der Bun-
desregirung ist darüber noch nicht abgeschlossen, ob 
es sich empfiehlt, den Hersteller auch für Produkt

-

fehler haften zulassen, die bei der Herstellung nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik noch nicht 
erkennbar waren (sogenannte Entwicklungsrisiken). 
Außerdem ist auf die geplante Richtlinie der Euro-
päischen Gemeinschaften zum Recht der Produkten-
haftung bedacht zu nehmen. 

1.12 Europäisches Übereinkommen über die Übermittlung 
von Armenrechtsgesuchen (27. Januar 1977) : Die Zeich-
nung dieses Übereinkommens wurde bisher nicht ver-
anlaßt, da die Übermittlung von Armenrechtsgesuchen 
durch Artikel 23 des Haager Übereinkommens vom 
1. März 1954 über den Zivilprozeß und die Zusatzver-
einbarungen ausreichend geregelt erscheint. Außer 
Zypern, Griechenland, Island, Irland, Malta und dem 
Vereinigten Königreich gehören dem Haager Überein-
kommen alle Mitgliedstaaten des Europarats an. Ange-
sichts des mit einer Ratifizierung des Europäischen 
Übereinkommens verbundenen Aufwandes und der 
verhältnismäßig geringen Fortschritte gegenüber dem 
bisherigen Rechtszustand durch das Übereinkommen 
erschien es zunächst zweckmäßig abzuwarten, wie 
viele und welche europäischen Staaten das Überein-
kommen ratifizieren werden. Inzwischen ist es von 
Belgien, Griechenland, Luxemburg, Norwegen, Schwe-
den und dem Vereinigten Königreich ratifiziert wor-
den. Gezeichnet wurde es von Frankreich, Portugal 
und der Türkei. Dänemark, Irland und Österreich haben 
auf der 29. Sitzung des Europäischen Komitees für 
rechtliche Zusammenarbeit vom 3. bis 7. Juli 1978 in 
Straßburg ihre Absicht bekundet, das Übereinkommen 
ebenfalls zu ratifizieren. Danach wird auch die deutsche 
Seite aus Gründen der Einheitlichkeit einer Zeichnung 
und Ratifizierung des Übereinkommens nähertreten. 

1.13 Europäisches Übereinkommen über die Zustellung von 
Schriftstücken in Verwaltungssachen (24. November 
1977) : Dieses Übereinkommen wurde bisher nicht ge-
zeichnet, weil noch eine tragbare, mit Bundes- und 
Länderressorts abzustimmende innerstaatliche Rechts-
grundlage für einzelne Regelungen gefunden werden 
muß. Der Abstimmungsprozeß konnte noch nicht abge-
schlossen werden. 
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2. Wie ist der jeweilige Stand der Ratifizierung der 22 Abkommen 
und Konventionen des Europarates, die bis zum Jahr 1976 von 
der Bundesregierung unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert 
wurden? 

2. Die Bundesregierung hat bis 1976 20 Übereinkommen und 
Protokolle gezeichnet, die noch nicht ratifiziert wurden. Der 
jeweilige Stand der Ratifizierung ist folgender: 

2.1 Europäisches Übereinkommen über gegenseitige Hilfe-
leistung bei ärztlicher Spezialbehandlung und thermo-
klimatischen Heilkuren (14. Mai 1962) : Wegen bisher 
nicht geklärter Rechtsfragen und mangels Dringlich

-

keit ist dieses Bäder-Übereinkommen bisher noch nicht 
ratifiziert worden; der Zeitpunkt der  Ratifikation ist 
nicht abzusehen. 

2.2 Europäisches Übereinkommen über den Austausch von 
Reagenzien zur Blutgruppenbestimmung (vom 14. Mai 
1962) : Bei diesem Übereinkommen sind vor der ab

-

schließenden Rechtsförmlichkeitsprüfung durch das 
Bundesministerium der Justiz noch eine Anzahl von 
Rechtsfragen zu klären.  

2.3 Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Be-
griffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente 
(27. November 1963) : Die gesetzgebenden Körperschaf

-

ten des Bundes haben dem Übereinkommen mit dem 
Gesetz über internationale Patentübereinkommen vom 
21. Juni 1976 (BGBl. I S. 649) zugestimmt. Die Ratifika-
tionsurkunde ist bisher noch nicht hinterlegt worden. 
Das genannte Gesetz verknüpft nämlich das Inkraft-
treten bestimmter Vorschriften, die der Anpassug des 
nationalen Rechts an das Übereinkommen dienen, mit 
dem Zeitpunkt der Bekanntmachung über das Inkraft-
treten des Übereinkommens für die Bundesrepublik 
Deutschland. Um dieser zeitlichen Verknüpfung Rech-
nung zu tragen und um zu gewährleisten, daß die 
nationalen Anpassungsvorschriften zugleich mit dem 
Inkrafttreten des Übereinkommens für die Bundesrepu-
blik Deutschland wirksam werden, kann die Bundes-
republik Deutschland ihre Ratifikationsurkunde nicht 
vor der Hinterlegung der Ratifikations - oder Annah-
meurkunde durch den siebten Unterzeichnerstaat hin-
terlegen. Bisher haben erst fünf Staaten ihre Ratifika-
tionsurkunden hinterlegt. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat diese rechtlichen 
Zusammenhänge dem Generalsekretär des Europarats 
in einer besonderen Notifikation dargelegt, darin aber 
zugleich auch ihre Absicht bekräftigt, das Übereinkom-
men zu ratifizieren, sobald die genannten Vorausset-
zungen erfüllt sind, d. h. also spätestens als achter 
Staat die Ratifikationsurkunde zu hinterlegen und da-
mit das Inkrafttreten des Übereinkommens zu be-
wirken. 
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2.4 Europäisches Übereinkommen über die Überwachung 
+ bedingt Verurteilter oder bedingt entlassener Personen 
2.5 (30. November 1964) : und Europäisches Übereinkom-

men über die Strafverfolgung von Straßenverkehrs-
delikten (30. November 1964) : Diese Übereinkommen 
enthalten Bestimmungen, nach denen die Vertrags-
staaten verpflichtet sind, ausländische Strafentschei-
dungen im Inland zu vollstrecken. Die erforderlichen 
innerstaatlichen Vorschriften, die es der Bundesrepu

-

blik Deutschland ermöglichen werden, die Überein-
kommen zu ratifizieren, sollen in das Gesetz über die 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) aufge-
nommen werden, das an die Stelle des Deutschen Aus-
lieferungsgesetzes vom 29. Dezember 1929 treten soll. 
Der Entwurf dieses Gesetzes ist in Vorbereitung. Mit 
der .Fertigstellung des Referentenentwurfs wird dem-
nächst gerechnet. Sobald das Gesetzgebungsverfahren 
abgeschlossen ist, werden die Voraussetzungen für 
eine Ratifizierung der vorgenannten Übereinkommen 
gegeben sein. 

2.6 Europäisches Übereinkommen über das Niederlas-
sungsrecht von Handelsgesellschaften (20. Januar 1966) : 
Im Hinblick auf .die Kompetenzen der Europäischen 
Gemeinschaften im Bereich des Niederlassungsrechts 
von Gesellschaften ist es zweifelhaft, ob die EG-Mit-
gliedstaaten überhaupt noch zur Ratifikation des Über-
einkommens vom 20. Januar 1966 befugt sind und nicht 
vielmehr die Gemeinschaft als solche als Vertrags-
partner auftreten müßte. Die Bundesregierung hat diese 
Problematik im August 1974 der EG-Kommission dar-
gelegt, ohne daß bisher eine Entscheidung der  Kom-
mission  ergangen ist. Auf jeden Fall erscheint es zur 
Zeit nicht zweckmäßig, die Ratifikation des Überein-
kommens durch die Bundesrepublik Deutschland ein-
zuleiten. Denn bisher haben erst vier Staaten das 
Übereinkommen unterzeichnet (Belgien, Bundesrepu-
blik Deutschland, Italien, Luxemburg), während — wie 
bereits in der Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Kahn-Ackermann, 
Amrehn und Genossen (Drucksache 7/1776 vom 
11. März 1974) dargelegt zu seinem Inkrafttreten min

-

destens fünf Ratifikationen erforderlich sind. Auch 
eine Ratifikation durch die Bundesrepublik Deutsch-
land — im Anschluß an diejenige Luxemburgs — würde 
nicht zu seinem Inkrafttreten führen. Angesichts des 
geringen Interesses nicht nur der EG-Mitgliedstaaten 
— für die das inhaltlich wesentlich weitergehende Ge-
meinschaftsrecht gilt —, sondern insbesondere auch 
anderer Staaten ist es fraglich, ob eine Ratifikation des 
Übereinkommens durch die Bundesrepublik Deutsch-
land ganz abgesehen von der rechtlichen Seite über-
haupt sinnvoll wäre. Hinzu kommt, daß das Überein-
kommen im Falle des in Aussicht genommenen Beitritts 
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Griechenlands, Spaniens und Portugals zur EG weiter 
an Interesse verlieren dürfte. Aus diesen Gründen 
sieht die Bundesregierung unter den gegenwärtigen 
Umständen keine Veranlassung, das Ratifikationsver-
fahren für das Übereinkommen einzuleiten. 

2.7 Europäisches Übereinkommen über die Adoption von 
Kindern (24. April 1967) : Die Ratifizierung dieses Über-
einkommens ist beabsichtigt. Nach dem gegenwärtigen 
Stand der Vorarbeiten ist mit der Ratifizierung noch 
im Jahre 1979 zu ,rechnen. 

2.8 Europäisches Übereinkommen über Fremdwährungs-
schulden (11. Dezember 1967): Dieses Übereinkommen 
steht in engem sachlichen Zusammenhang mit dem 
Europäischen Übereinkommen über den Ort der Zah-
lung von Geldschulden (s. unter Ziffer 2.14), da grund-
legende Regelungen an den „Zahlungsort" anknüpfen. 
Aus den zu diesem Übereinkommen angegebenen 
Gründen wird eine Ratifizierung des Übereinkommens 
über Fremdwährungsschulden solange nicht in Betracht 
gezogen, als nicht wenigstens eine gewisse Aussicht 
auf sein Inkrafttreten besteht. Ohne international ein-
heitliche Festlegung des Zahlungsortes ist die Über-
nahme der Bestimmungen dieses Übereinkommens für 
die Bundesrepublik Deutschland nicht sinnvoll, da eine 
Rechtsvereinheitlichung nicht eintritt. 

2.9 Europäisches Übereinkommen über konsularische Auf-
gaben und Protokoll betreffend konsularische Auf-
gaben bezüglich des Schutzes von Flüchtlingen sowie 
Protokoll betreffend konsularische Aufgaben bezüglich 
der zivilen Luftfahrt (11. Dezember 1967): Das Über-
einkommen und seine Protokolle greifen durch einige 
Bestimmungen stark in die Gebietshoheit der Vertrags-
staaten ein (2. B. eingeschränkte Jurisdiktion des Emp-
fangsstaats über Handelsschiffe, die sich in seinen 
Häfen befinden; Einschaltung der diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen des Entsendestaates im 
Empfangsstaat bei der Durchführung von Wahlen im 
Entsendestaat). Innerhalb der Bundesregierung be-
stehen daher Zweifel, ob das Übereinkommen mit dem 
Grundgesetz vereinbar ist. Es würde nur ungern der 
Weg beschritten werden, das Übereinkommen durch 
Einlegung von Vorbehalten mit dem Grundgesetz 
zweifelsfrei in Einklang zu bringen. Eine Ratifizierung 
des Übereinkommens und seiner Protokolle ist in der 
laufenden Legislaturperiode nicht beabsichtigt. 

2.10 Europäisches Übereinkommen über die internationale 
Geltung von Strafurteilen (28. Mai 1970) : Dieses Über-
einkommen enthält Bestimmungen, nach denen die 
Vertragsstaaten verpflichtet sind, ausländische Straf-
entscheidungen im Inland zu vollstrecken. Die erfor-
derlichen innerstaatlichen Vorschriften, die es der Bun-
desrepublik Deutschland ermöglichen werden, das 
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Übereinkommen zu ratifizieren, sollen in das Gesetz 
über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) 
aufgenommen werden, das an die Stelle des Deutschen 
Auslieferungsgesetzes vom 29. Dezember 1929 treten 
soll. Der Entwurf dieses Gesetzes ist in Vorbereitung. 
Mit der Fertigstellung des Referentenentwurfs ist dem-
nächst zu rechnen. Sobald das Gesetzgebungsvorhaben 
abgeschlossen ist, werden die Voraussetzungen für 
eine Ratifizierung des Übereinkommens gegeben sein. 

2.11 Europäisches Übereinkommen über die Rückführung 
Minderjähriger (28. Mai 1970): Die Prüfung der Frage, 
ob dieses Übereinkommen von der Bundesrepublik 
Deutschland ratifiziert werden soll, konnte bisher nicht 
abgeschlossen werden. Im Rahmen der Arbeiten des 
Europarats an einem Europäischen Übereinkommen 
über die Vollstreckung sorgerechtlicher Entscheidun-
gen sind nämlich Zweifel an der Vereinbarkeit des 
Übereinkommens vom 28. Mai 1970 mit den hier ange-
strebten Regelungen aufgetreten, die zunächst einer 
Klärung bedürfen. Das Übereinkommen ist bisher noch 
von keinem Staat ratifiziert worden. 

2.12 Europäisches Übereinkommen über den Widerspruch 
bei international gehandelten Inhaberpapieren (28. Mai 
1970): Die Ratifizierung dieses Übereinkommens ist 
bisher noch nicht eingeleitet worden. Die Bundesregie-
rung hat das Übereinkommen gezeichnet, weil die mit 
dem Übereinkommen angestrebte Einführung e ines 
international vereinheitlichten Verfahrens über den 
Widerspruch bei international gehandelten Inhaber-
papieren zwar grundsätzlich positiv zu bewerten ist. 
Es hat sich jedoch herausgestellt, daß das praktische 
Bedürfnis nach einem solchen Verfahren nicht allzu 
groß ist, weil die Zahl der anhandengekommenen 
Wertpapiere sich in Grenzen hält und der gegenwär-
tige Rechtszustand in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht zu Unzuträglichkeiten geführt hat. Die Ratifizie-
rung des .Übereinkommens würde angesichts seiner 
recht komplizierten Verfahrensregelungen, deren Auf-
nahme in das Übereinkommen die deutsche Delegation 
bei den Verhandlungen zum Teil entgegenzuwirken 
versucht hatte, verhältnismäßig umfangreiche Ände-
rungen des deutschen Rechts erfordern. Die Bundes

-

regierung wird aus diesem Grunde die Ratifizierung 
erst dann in Betracht ziehen, wenn durch die Ratifika-
tion weiterer Staaten mit größerem Wertpapierumlauf 
ein Interesse an der Übernahme des Übereinkommens 
durch die Bundesrepublik Deutschland entsteht. 

2.13 Europäisches Übereinkommen über Staatenimmunität 
nebst Zusatzprotokoll (16. Mai 1972): Dieses Überein-
kommen und sein Zusatzprotokoll sind anläßlich der 
7. Konferenz der Europäischen Justizminister am 16. Mai 
1972 in Basel für Osterreich, Belgien, die Bundesrepu-
blik Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, die 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/2109 

Schweiz und das Vereinigte Königreich (letzteres ohne 
Zusatzprotokoll) gezeichnet wurden. Ratifiziert wurden 
das Übereinkommen und das Zusatzprotokoll bisher 
von Österreich, Belgien und Zypern. Die Ratifizie-
rung des Übereinkommens durch die Bundesrepublik 
Deutschland ist zwar nach wie vor beabsichtigt; das 
dazu erforderliche Vertragsgesetz erfordert aber eine 
Klärung weiterer Einzelfragen, die bisher noch nicht 
abgeschlossen werden konnte. Darüber hinaus macht 
die komplizierte innerstaatliche Ausführungsgesetz

-

gebung wegen des Staatsaufbaus der Bundesrepublik  
Deutschland eine Beteiligung der Länder erforderlich. 

2.14 Europäisches Übereinkommen über den Ort der Zah-
lung von Geldschulden (16. Mai 1972): Die Ratifizie-
rung dieses Übereinkommens würde Änderungen des 
geltenden Zivilrechts erfordern, für die aus der Sicht 
des innerstaatlichen Rechtsverkehrs kein Bedürfnis be-
steht. Die Übernahme der im Übereinkommen vorge-
sehenen Bestimmungen würde das geltende Recht 
nicht verbessern, sondern — infolge der dem Gläubiger 
eingeräumten weitgehenden Möglichkeiten zur Wahl 

 des Zahlungsortes und der hiervon wiederum vorge

-

sehenen Ausnahmen — komplizieren. Mithin besteht 
ein Interesse an der Übernahme der Bestimmungen des 
Übereinkommens allein im Hinblick auf eine etwaige 
Vereinheitlichung des Rechts der Mitgliedstaaten. 

Solange das Übereinkommen, das erst mit der Hinter

-

legung der fünften Ratifikationsurkunde in Kraft tritt, 
nur von drei. Mitgliedstaaten gezeichnet ist, wiegt die 
minimale Aussicht auf eine internationale Rechtsver-
einheitlichung die mit der Übernahme der Bestimmun

-

gen des Übereinkommens verbundenen Nachteile 
Komplizierung der Rechtsordnung — nicht auf. 

2.15 Europäisches Übereinkommen über die Fristenberech-
nung (16. Mai 1972): Die Ratifizierung dieses Überein

-

kommens setzt eine Überprüfung des innerstaatlichen 
Rechts auf seine Vereinbarkeit mit dem Übereinkom-
men voraus. Die se Prüfung mußte zunächst wegen 
anderer vordringlicher Gesetzesvorhaben zurückge-
stellt werden. 

2.16 Übereinkommen über die Einführung eines Registrie-
rungssystems für Testamente (16. Mai 1972): Dieses 
Übereinkommen steht auch Staaten offen, die nicht 
Mitglieder des Europarats sind. Die Prüfung der Frage, 
ob deswegen schutzwerte Interessen von Personen, 
die testamentarische Verfügungen getroffen haben, 
oder deren Erben, beeinträchtigt werden können, ist 
noch nicht abgeschlossen. 

2.17 Europäisches Übereinkommen über die zivilrechtliche  
Haftpflicht für die durch Kraftfahrzeuge verursachten 
Schäden (14. Mai 1973) : Von einer Ratifikation dieses 
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Übereinkommens hat die Bundesregierung bisher aus 
folgendem Grund abgesehen: 
Eine Rechtsharmonisierung im Sinne des Übereinkom

-mens würde für die Bundesrepublik Deutschland eine 
nicht unwesentliche Änderung des geltenden Kraft

-

fahrzeughaftpflichtrechts mit Auswirkungen auf die 
Prämienhöhe der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche

-

rung erforderlich machen. Bevor entsprechende gesetz

-

geberische Maßnahmen -- einschließlich der dazu erfor

-

derlichen abschließenden Willensbildung innerhalb der 
Bundesregierung — eingeleitet werden, ist abzuwarten, 
ob sich — durch entsprechende Schritte anderer euro

-

päischer Staaten — tatsächlich eine umfassende euro

-

päische Harmonisierung des Kraftfahrzeughaftpflicht

-

rechts auf der Basis des Übereinkommens abzeichnet. 

2.18 Übereinkommen über die Leichenbeförderung (26. Ok

-

tober 1976) : Die Vorbereitung zur Einleitung des Rati

-

fikationsverfahrens dieses Übereinkommens ist abge-
schlossen. Das Ratifikationsverfahren wird in aller-
nächster Zeit eingeleitet. 

2.19 Europäisches Übereinkommen über den Austausch von 
Reagenzien zur Gewebetypisierung, . (17. September 
1974): Dieses Übereinkommen ist inzwischen übersetzt 
worden. Der Gesetzentwurf und die Denkschrift wer-
den  erarbeitet. 

2.20 Zusatzprotokoll zu dem Europäischen Übereinkommen 
über den Austausch von Reagenzien zur Gewebetypi

-

sierung (24. Juni 1976) : Wenn die Vorbereitungen zur 
Einleitung des Ratifikationsverfahrens für das Über-
einkommen abgeschlossen sind (s. Ziffer 2.19), kann 
mit den Vorarbeiten zur Einleitung des Ratifikations-
verfahrens für das Zusatzprotokoll begonnen werden. 

3. Welche Abkommen und Konventionen beabsichtigt die Bundes-
regierung in der laufenden Legislaturperiode zu unterzeichnen 
bzw. zu ratifizieren? 

3. Folgende Übereinkommen beabsichtigt die Bundesregierung 
noch in der laufenden Legislaturperiode zu zeichnen bzw. zu 
ratifizieren: 

3.1 Europäisches Abkommen über die Adoption von Kin-
dern (24. April 1967) : Voraussichtlich wird das Über-
einkommen noch in dieser Legislaturperiode ratifiziert. 

3.2 Übereinkommen über die Leichenbeförderung (26. Ok-
tober 1976) : Das Ratifikationsverfahren wird in aller-
nächster Zeit eingeleitet. V 

3.3 Europäisches Übereinkommen über die Rechtsstellung 
nichtehelicher Kinder (15. Oktober 1975) : Die Bundes-
regierung beabsichtigt, das Übereinkommen zu zeich-
nen, sobald die in der Antwort unter Ziffer 1.8 er-
wähnte Prüfung abgeschlossen ist.  



Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode 	Drucksache 8/2109 

3.4 Europäisches Übereinkommen über die internationalen 
Auswirkungen der Entziehung der Fahrerlaubnis für 
Kraftfahrzeuge (3. Juni 1976) : Mit der Zeichnung des 
Übereinkommens und seiner Ratifizierung kann noch 
in dieser Legislaturperiode gerechnet werden. 

3.5 Europäisches Übereinkommen über die Übermittlung 
von Armenrechtsgesuchen (27. Januar 1977) : Dieses 
Abkommen kann voraussichtlich noch in dieser Legis

-

laturperiode gezeichnet werden. 

3.6 Protokoll zur Änderung des Europäischen Überein

-

+ kommens vom 6. Mai 1963 über die Verringerung der 
3.7 Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehr

-

staatern (24. November 1977) und Zusatzprotokoll zu  
dem Europäischen Übereinkommen über die Verringe

-

rung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von 
Mehrstaatern (24. November 1977) : Die Vorbereitung  
für die Ratifizierung der Protokolle sind eingeleitet. 
Zur Zeit erfolgt die Abstimmung mit den Bundes

-

ländern.  

4. Von welchen Gesichtspunkten läßt sich die Bundesregierung bei  
ihrer Entscheidung darüber leiten, ob ein Abkommen oder eine 
Konvention zu unterzeichnen bzw. zu ratifizieren ist? 

4. Die Entscheidung über Zeichnung und Ratifikation von euro-
päischen Übereinkommen setzt voraus, daß die vorgesehene, 
sachlich erwünschte Regelung mit den rechtspolitischen Ziel-
setzungen der Bundesregierung und den völkerrechtlichen 
und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland vereinbar ist. Bringt das Übereinkom-
men keine rechtspolitische Verbesserung - oder gar eine 
Verschlechterung, etwa deswegen, weil es zu einer Kompli

-

zierung des innerstaatlichen Rechts führt - so kann gleich

-

wohl ausnahmsweise die Zeichnung oder gar die Ratifika

-

tion dann in Betracht kommen, wenn hierfür vorrangige 
Gesichtspunkte der europäischen Einheit sprechen, nament-
lich dann, wenn eine international einheitliche Regelung 
erforderlich 1st.  - Im übrigen muß bei Vorarbeiten für die 
Ratifikation eines Übereinkommens nicht selten auch be-
rücksichtigt werden, daß andere Gesetzgebungsvorhaben  
vorrangig sind.  

5. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates, daß grundsätzlich die Ratifizie-
rung unterzeichneter Konventionen nicht allein davon abhängig 
gemacht werden sollte, welche anderen Staaten diesen Schritt 
unternommen haben bzw. unternehmen werden?  

5. Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Parlamenta-
rischen Versammlung, daß die Ratifizierung grundsätzlich 
nicht allein davon abhängig gemacht werden  sollte, welche  
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anderen Staaten diesen Schritt unternommen haben oder 
unternehmen werden. Im Rahmen der Abwägung des Ge-
sichtspunkts der europäischen Rechtseinheit mit den übrigen 
unter Ziffer 4 aufgezeigten Gesichtspunkten kann aber. die 
Tatsache eine Rolle spielen, daß diese Rechtseinheit nur 
dann zu verwirklichen ist, wenn auch andere Staaten das 
Übereinkommen ratifizieren. 


